
Öffentliche Anhörung Ausschussvorlage/WKA/19/20 – Teil 4 – 
Stand: 07.11.2016 
 
 
 
 
Im Nachgang zu der WKA-Sitzung am 06.10.2016, 12:00 Uhr 
 
 
Stellungnahmen der Anzuhörenden zu dem 
 
 
Gesetzentwurf 
der Fraktionen der CDU und BÜ NDNIS 90/DIE GRÜ NEN für ein 
Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) 
– Drucks. 19/3570 – 
 
hierzu: 
 
Änderungsantrag 
der Fraktion DIE LINKE 
– Drucks. 19/3788 – 
 
 
 
 
36. Hessischer Museumsverband e. V. S. 1 
 
37. Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen K.d.ö.R. (Ergänzung) S. 2 
 
 



           Der Geschäftsführer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

          KK 
 

     
Stellungnahme zum Gesetzentwurf für ein Hessisches Denkmalschutzgesetz 

 Mündliche Anhörung am 06.10.2016 
 
 
 Sehr geehrte Damen und Herren 
 

aus der Sicht des Hessischen Museumsverbandes bedarf es keiner wesentlichen Änderungen- oder 
Ergänzungen, da sich das Gesetz mit Bodenfunden beschäftigt, das heißt mit Kunstwerken, die noch 
nicht Eingang in eine museale Sammlung gefunden haben.  
 
Zwei Anmerkungen hält der Hessische Museumsverband trotzdem für relevant:  
  
1. Bei Baudenkmalen sind die Museen häufig Nutzer oder Eigentümer. 

Die Dreimonatsfrist, in der laut dem neuen Gesetzestext über einen Antrag entschieden werden 
muss (§ 20 Abs. 2), kommt einem bauenden Museum entgegen und ist deshalb zu begrüßen.   

  
2. Wünschenswert wäre, in § 21 Abs. 4  zu den Bodenfunden einen Museumsaspekt aufnehmen.  

Dort heißt es: „Die Denkmalfachbehörde ist berechtigt, den Fund zu bergen, auszuwerten und 
zur wissenschaftlichen Bearbeitung vorübergehen in Besitz zu nehmen.“  
Hier wäre die Ergänzung sinnvoll: „..., oder einem fachlich geeigneten Landesmuseum zu 
diesem Zweck zu übergeben.“ 

 
Herr Dr. Markus Miller, Mitglied des Vorstandes des Hessischen Museumsverbandes, wird an der 
Anhörung mit einer entsprechenden Stellungnahme teilnehmen.  

 
  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Rolf Luhn 

 
        Hessischer Museumsverband e. V. 

Kölnische Straße 42 - 4634117 Kassel 
Telefon 0561 7889-46700Telefax 0561 7889-46837 

Sitz KasselDeutschlandAmtsgericht Kassel VR 1041 
e-mail info@museumsverband–hessen.de 

www.museumsverband-hessen.de 
HELABADE 89 5205 0000 4027 4050 02HELADEFF520 

Hessischer Landtag 
Ausschuss für Wissenschaft und 
Kunst 
PF 3240 
65022 Wiesbaden 

Kassel, 05.10.2016 
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